
Stadt Aurich (Ostfriesland) 
Der Bürgermeister 
FD: Planung 
Az.: 21.26.16N 

    Aurich, den 10.10.2019 

 

Beschlussvorlage 
Vorlagen Nr.  

19/192 

 

Status: öffentlich 

Satzung Nr. 16N -Schirumer Leegmoor- 
- Abwägungsbeschluss 
- Satzungsbeschluss 
 

Beratungsfolge: 

 
Nr.  Gremium  Datum  Zuständigkeit Status Beschluss 

      

 1 . Ortsrat Schirum  Empfehlung öffentlich  

      

 2 . Bauausschuss   Empfehlung öffentlich  

      

 3 . Verwaltungsausschuss  Empfehlung nicht öffentlich  

      

 4 . Rat der Stadt Aurich  Beschluss öffentlich  

 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die entstehenden Planungs- und Verwaltungskosten werden von der Stadt Aurich getragen und 
stehen im Haushalt zur Verfügung. Für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in 
den Natur- und Landschaftsraum erfolgt eine Refinanzierung durch Beiträge entsprechend der 
Satzung der Stadt Aurich.   
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

- Die Abwägungen der zum Entwurf der Satzung Nr. 16N –Schirumer Leegmoor-, 

eingegangenen Stellungnahmen,  

- die Aufhebung des durch die Satzung Nr. 16N überdeckten Teilbereiches des in 

Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 286, 

- die Satzung Nr. 16N –Schirumer Leegmoor-, gemäß §34 des Baugesetzbuches sowie 

die dazugehörige Begründung, 

werden beschlossen. 
 
Die beiliegenden Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses. 
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Qualitätsmerkmal "Familiengerechte Kommune" 
 
Es werden keine Aspekte berührt. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Verwaltungsausschuss hat am 24.06.2019  den Auslegungsbeschluss für den Entwurf der 
Satzung Nr. 16N –Schirumer Leegmoor- gefasst.  Der Entwurf zur  Satzung Nr. 16N  hat 
daraufhin gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches vom 12.08.2019 bis zum 13.09.2019 im 
Rathaus der Stadt Aurich öffentlich ausgelegen. 
 
Parallel dazu wurden die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 des  Baugesetzbuches 
durchgeführt. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen führten gemäß der Abwägungen zu keinen  
Planänderungen. 
 
Im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag wurde aufgrund der Stellungnahme des Landkreises 
eine ergänzend erfolgte Bodenbohrprobe zur Bestätigung des bestehendenen 
grundwasserbeeinflussten Sandbodens mit Niedermoorresten, d.h. ohne vergrößerte 
Oberbodenauflage (Plaggenesch) eingefügt. 
 
 
Anlagen: 
 
Satzung Nr. 16N –Schirumer Leegmoor- inklusive der dazugehörigen Begründung 
 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LPF) zur Begründung 
 
Stellungnahmen und Abwägungen 
 
3 Anlagen zum LPF: Biotoptypenkarte, Konzept Buschprogramm und Karte Externausgleich in 
Schirum (nur im Ratsinformationssystem Session) 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Kuiper 
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